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Lage: Brandenburg. Die Gemeinde Schwielochsee liegt in einer ländlich 
geprägten Region im südöstlichen Umland von Berlin mit hohem Natur- und 
Freizeitwert. Die Gemeinde liegt östlich des Spreewaldes im Umfeld des Schwie-
lochsees und der wasser- und waldreichen Niederlausitz; die Erreichbarkeit er-
folgt von Berlin oder Dresden kommend über die Autobahnabfahrt Halbe und 
weiter über die regionalen Straßenverbindungen in Richtung Lieberose/Lübben/
Beeskow. Die Gegend ist durch Ihre pilzreichen Wälder sehr beliebt. 
Das Grundstück liegt nördlich der Ortschaft Lamsfeld am Ostufer des wunder-
schönen Großen Mochowsees. Der See mit einer Fläche von ca. 1,25 km² und einer 
maximalen Tiefe von 20 m ist ein beliebtes Angel- und Freizeitgebiet. Das Umfeld 
ist durch Wochenend- bzw. Feriennutzungen sowie naturnahe Flächen geprägt.  
Allgemein: Das Grundstück Waldstraße 1 a ist in 19 Parzellen parzelliert. Die 
kleine Siedlung liegt versteckt inmitten eines Kiefernwaldes mit wenigen Fuß-
minuten zum See. Die dazu erforderliche Vermessung hat der Verkäufer bereits 
veranlasst. Jede Parzelle ist mit einem Bungalow bebaut. Eine (Real)Teilung des 
Grundstücks ist derzeit nicht möglich, da die seit jeher als Zuwegung genutzte 
Straße über das Nachbarflurstück 219 noch nicht öffentlich als Straße gewid-
met ist. Deswegen werden derzeit Kaufverträge über Bruchteilseigentum abge-
schlossen. Um eine Rechtssicherheit für den Käufer zu gewährleisten, wird eine 
Benutzungsregelung nach § 1010 BGB ins Grundbuch eingetragen verbunden mit 
dem Ausschluss der Aufhebung der Gemeinschaft. 
Das Grundstück liegt im Außenbereich (siehe § 35 BauGB). Der große Mochowsee 
selbst ist kein ausgewiesenes Naturschutzgebiet, liegt aber im Bereich des ge-
schützten Naturparks Dahme-Heideseen. Er grenzt jedoch an das Naturschutz-
gebiet „Lieberoser Endmoräne“ und befindet sich in direkter Nachbarschaft zum 
Naturschutzgebiet „Schwarzes Luch“. Die vorhandenen massiven Bungalows be-
sitzen Bestandsschutz und dürfen zu Freizeit- und Erholungszwecken genutzt 
werden. Eine Anmeldung für einen Zweitwohnsitz ist möglich. Die Bungalows 
sind voll erschlossen mit eigenem Wasser, Abwasser und Stromanschluss und 
sind an die Kanalisation angeschlossen. Jeder Bungalow verfügt über einen eige-
nen Strom- und Wasserzähler. 
Ein zentraler Müllplatz (Papier/Glas/Verpackung/Restmüll) befindet sich auf der 
Anlage. Die Umlage der jährlichen Betriebskosten auf den Nutzer erfolgt durch 
einen Verein, ein Beitritt des Erstehers ist möglich, aber nicht Voraussetzung. Die 
Nutzung der Gemeinschaftsflächen, u.a. der Badestelle, Parkfläche, ist in der Be-
nutzungsvereinbarung für alle Nutzer sichergestellt.

55. 15913 Schwielochsee, Waldstraße 1a - Strandweg 7 (Parzelle Nr. 14) - bezugsfreie Übergabe -

Zufahrt

Großer Mochowsee

Strandweg

Nr. 7
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Objekt: Die Parzelle 14, bebaut mit dem Bungalow 7 (örtlich Strandweg 7, gelb 
markiert) liegt etwas erhöht in erster Reihe zum Großen Mochowsee, weniger als 
zwei Minuten von der Badestelle entfernt. 
Der massiv errichtete Bungalow, Baujahr ca. 1980, ist teilunterkellert und verfügt 
über 3 kleine Zimmer, Küche sowie ein Tageslichtbad mit Dusche, Waschbecken 
und WC und einer großzügigen Terrasse. Elektroheizung, Isolierglasfenster, Roll-
läden, Holzfußboden insgesamt ordentlicher Zustand ohne großen Renovie-
rungsbedarf. 
Grundstücksgröße: ca. 437 m² (437/28.240stel)
Wohn-/Nutzfläche: ca. 40 m²
Energieausweis: entfällt, unterliegt nicht dem GEG 
Mindestgebot: € 75.000,-*

55. 15913 Schwielochsee, Waldstraße 1a - Strandweg 7 (Parzelle Nr. 14) - bezugsfreie Übergabe -

56. 15913 Schwielochsee, Waldstraße 1a - Meisenring 2 (Parzelle Nr. 17)       - verpachtet -

Objekt: Die Parzelle 17, bebaut mit dem Bungalow 2 (örtlich Meisenring 2, 
grün markiert) liegt im südöstlichen Grundstücksteil direkt im Wald. Dieser Bun-
galow liegt idyllisch im Wald. In ein paar Minuten erreicht man die Badestelle. Der 
massiv errichtete Bungalow, Baujahr ca. 1980, ist teilunterkellert und verfügt über 
2-3 kleine Zimmer, Küche sowie ein Tageslichtbad mit Dusche, Waschbecken und 
WC und einer großzügigen Terrasse. Elektroheizung, Isolierglasfenster, Rollläden, 
insgesamt ordentlicher Zustand mit Renovierungsbedarf.
Die Parzelle ist seit 15.02.2016 für die Dauer von 20 Jahren (bis 15.02.2036) ver-
pachtet.
Optional kann der Ersteher die angrenzende, vertragsfreie Fläche (im Lageplan 
schraffiert dargestellt) mit ca. 289 m² zu einem Preis von € 2.890,- erwerben.
Grundstücksgröße: ca. 460 m² (460/28240stel)
Wohn-/Nutzfläche: ca. 40 m²
Energieausweis: entfällt, unterliegt nicht dem GEG 
Jahrespacht netto: ca. € 330,-
Mindestgebot: € 25.000,-*

Badestelle
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57. 14778 Roskow OT Lünow, Ziegeleiweg 41 - zeitweise Vermietung -

Lage: Brandenburg. Roskow liegt landschaftlich reizvoll zwischen dem 
Beetzsee im Norden und der Havel im Süden. Brandenburg an der Havel befin-
det sich unmittelbar westlich der Gemeinde, die Landeshauptstadt Potsdam ist 
ca. 20 km, die Stadtgrenze Berlins ca. 25 km entfernt. Verkehrstechnisch ist 
der Ort über die L 91 (Brandenburg/Havel–Nauen) und L 92 (Richtung Ketzin/
Havel) angebunden. Die A 2 ist ca. 24 km, die A 10 ca. 30 km entfernt. Der Ortsteil 
Lünow ist umgeben von großen Wiesen, Feldern/Ackerflächen sowie fischrei-
chen Gewässern inmitten des Naturpark Westhavelland. Das Grundstück liegt im 
nordöstlichen Randbereich des Ortsteils Lünow, direkt am Ufer des Beetzsee. Der 
Beetzsee ist Teil eines weit verzweigten Wasserstraßennetzes in Brandenburg 
und hervorragend an die regionalen und überregionalen Wasserwege angebun-
den. Über die Havel besteht Anschluss an zahlreiche Seen und Kanäle der wasser-
reichen Region sowie an das Berliner und mecklenburgische Gewässernetz.
Objekt: Attraktives Freizeit- und Erholungsgrundstück in direkter Uferlage 
am Beetzsee, bebaut mit einem Ferienhaus. Baujahr ca. 1985.
Das Haus ist über eine Treppe erreichbar, die zu einer überdachten Terrasse führt, 
von der aus sich ein herrlicher Blick auf das gepflegte Grundstück sowie den See 
eröffnet. Von hier aus werden 2 separate, baugleiche Einheiten erschlossen. Jede 
Einheit verfügt über 2 Zimmer, Diele, Küche mit Einbauten sowie ein gefliestes 
Duschbad. Unter dem Terrassenbereich befindet sich ein kleiner Kriechkeller. 
Beheizt wird das Objekt über Elektroheizungen.
Im Jahr 2016 wurden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, u. a. die Erneuerung 
der Dacheindeckung sowie der Terrassenüberdachung. In den Jahren 2010/2011 
erfolgten zudem die massive Errichtung der Hauseingangswand sowie der 
Einbau neuer Kunststoffisolierglasfenster. Die übrigen Außenwände sind in 
Asbestbauweise ausgeführt. Das Objekt wird zeitweise in den Frühjahrs- und Som-
mermonaten zu Ferienzwecken vermietet und befindet sich in gutem Zustand mit 
Modernisierungsbedarf.
Es existiert ein Nutzungsvertrag mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Spree-
Havel über die Nutzung der vorgelagerten Landfläche, Nutzungsentgelt 
ca. € 222,- p. a. Ein ehemals vorhandener Bootssteg wurde aus naturschutzrechtli-
chen Gründen zurückgebaut. Lage im Naturpark sowie Landschaftsschutzgebiet.
Grundstücksgröße: ca. 589 m² zzgl. ca. 153 m² Pachtfläche
Wohn-/Nutzfläche: ca. 100 m²
Energieausweis: B, 172,79 kWh/(m²·a), Strom, Bj. 1980, F. 
Mindestgebot: € 195.000,-*
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58. 14550 Groß Kreutz (Havel) OT Deetz, Dorfrandsiedlung 10         - leerstehend -

Lage: Brandenburg. Groß Kreutz (Havel) liegt ca. 30 km westlich von 
Berlin, an der B 1. Anschluss an die A 10 besteht in ca. 13 km. Der OT Deetz
liegt im Norden des Gemeindegebietes Groß Kreutz, ca. 20 km von der Stadt 
Brandenburg an der Havel. Die Umgebung ist durch wasserreiche Gebiete sowie eine 
hügelige Landschaft geprägt. Der Deetzer See bildet das Herz des Ortsteils und 
lädt mit dem Strandbad Deetz zum Baden, Bootsfahrten, Angeln oder Spazier-
gängen am Ufer ein. Die umliegende Havelniederung mit Auen, Naturschutzge-
bieten, den Deetzer Erdlöchern ist bei Naturliebhabern ebenfalls sehr beliebt. 
Das Grundstück ist von einem größeren Waldgebiet umgeben und wird über 
einen unbefestigten Weg erschlossen. In der Umgebung befinden sich der 
Distanzreithof Nuthetal (Pferdepension) sowie der Biohof am Butzelberg. 
Objekt: Wohnhaus in idyllischer Alleinlage, eingebettet in ein weit-
läufiges Waldgebiet inklusive großer Waldflächen (ca. 23.191 m² überwiegend 
Nadelholzbestand, ca. 3.396 m² naturnahe Freiflächen, ca. 34 m² Wegfläche). 
Ca. 2.674 m² der Gesamtfläche sind als Wohnbaufläche ausgewiesen und mit 
einem eingeschossigen, teilweise unterkellerten Wohnhaus nebst Anbauten 
bebaut. Das Gebäude wurde ca. 1970 errichtet und war bis Ende 2025 bewohnt.
Aufteilung: 3,5 Zimmer, 2 Dielen, Küche ohne Einbauten, gefliestes Duschbad mit 
Waschecken, Handtuchheizkörper und WC mit anschließendem kleinem Wirt-
schaftsraum. Die Beheizung erfolgte zuletzt über eine Flüssiggasheizung. Der 
zur Heizungsanlage gehörende Flüssiggastank war vom ehemaligen Pächter an-
gemietet und wurde kürzlich abgeholt, so dass die Heizungsanlage derzeit nicht 
funktionsfähig ist. Die Fußböden sind mit Laminat, Estrich und Fliesen ausgestat-
tet. Zudem sind Kunststofffenster vorhanden. Insgesamt besteht Sanierungs-, 
Modernisierungs- sowie Renovierungsbedarf. Der Anbau ist nicht verputzt.
Das Grundstück ist mit Strom und Wasser erschlossen. Die Abwasserent-
sorgung erfolgt über eine abflusslose Klärgrube. Eine behördliche Aufforderung 
zur Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung liegt vor; diese wird vom Veräußerer 
noch beauftragt. Laut unverbindlicher Auskunft des zuständigen Amtes besteht 
für die vorhandene Bebauung Bestandsschutz. Eine Erweiterung der Bebauung 
um ca. 30 % ist gegebenenfalls möglich; dies wäre im Rahmen einer Bauvoran-
frage zu klären. Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB) sowie im Landschafts-
schutzgebiet.
Grundstücksgröße: ca. 29.295 m²
Wohnfläche: ca. 111 m²
Energieausweis: entfällt, unterliegt nicht dem GEG 
Mindestgebot: € 75.000,-*
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59. 15868 Lieberose, Cottbuser Straße 27 / Münchhofer Straße - teilweise vermietet -

Lage: Brandenburg. Die Stadt Lieberose liegt ca. 30 km nördlich von Cott-
bus und ca. 6,5 km vom Schwielochsee entfernt. Sie grenzt im Westen an den 
Spreewald mit seiner einzigartigen Lagunen-, Sumpf- und Kanallandschaft und 
im Osten an das Schlaubetal. In der Stadt treffen sich die B 168 sowie die B 320. 
Das Objekt liegt zentral an der Ortsdurchfahrtsstraße (B 168). Anschluss an die 
A 15 (AS Cottbus West) besteht in ca. 40 km Entfernung. Alle Geschäfte des tägli-
chen Bedarfs sind in Lieberose sowie in den umliegenden Ortschaften vorhanden.
Objekt: Wohnhaus in Eckbebauung mit separatem Zugang zum West- sowie 
Südflügel. Baujahr ca. 1930. Die Beheizung erfolgt über eine Gaszentralheizung. 
In den letzten 3 Jahren wurden Teilsanierungen durchgeführt, u. a. erfolgte der 
Einbau neuer Fenster und Türen, im Jahr 2012 wurde eine neue Brennwerttherme 
eingebaut.
Das Objekt verfügt im Erd- und Obergeschoss des Westflügels über jeweils zwei 
Wohneinheiten, im Südflügel ist im Erd- sowie im Obergeschoss jeweils eine 
Wohneinheit angeordnet. Die Wohnungen sind mit einfachen Wannenbädern 
ausgestattet.
Der Hof ist über die Münchhofer Straße befahrbar. Ein Nebengebäude sowie ein-
fache Carports sind vorhanden. Insgesamt sanierungs- und modernisierungsbe-
dürftiger Zustand.
Grundstücksgröße: ca. 974 m²
Wohn-/Nutzfläche: 6 Wohneinheiten mit insgesamt ca. 340 m²,

davon 3 Wohneinheiten mit ca. 165 m² vermietet.
Energieausweis: liegt noch nicht vor, Erstellung ist beauftragt 
Jahresmiete netto: ca. € 11.700,- (für die vermieteten Flächen)
Mindestgebot: € 65.000,-*
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60. 14532 Stahnsdorf, Lindenstraße 1            - leerstehend -

Lage: Brandenburg. Stahnsdorf mit rd. 17.000 Einwohnern liegt im süd-
westlichen Berliner Umland, ca. 10 km von Potsdam und ca. 20 km von Berlin (Zen-
trum) entfernt. Die Anbindung erfolgt u. a. über die B 1 und B 2. Anschluss an die
A 115 (AVUS) besteht in ca. 8 km, an die A 10 (Berliner Ring) in ca. 12 km.
Die Region ist Teil des wirtschaftlich geprägten Verflechtungsraums der Haupt-
stadtregion Berlin-Brandenburg und profitiert durch die Nähe zu Berlin und Pots-
dam sowie die gute Erreichbarkeit der umliegenden Gewerbe- und Dienstleis-
tungsstandorte.
Das Objekt befindet sich in zentraler, gewachsener Ortslage, direkt südlich der 
Gemeinde Kleinmachnow. Geschäfte des täglichen Bedarfs, Dienstleister, gas-
tronomische Angebote sowie Schulen und Kitas befinden sich in der Nähe bzw. 
sind in kurzer Entfernung erreichbar. Haltestellen des ÖPNV befinden sich im Ort, 
z. B. eine Bushaltestelle direkt vor dem Haus. Die umliegende Bebauung besteht 
überwiegend aus Ein- und Zweifamilienhäusern  sowie vereinzelt kleineren Mehr-
familienhäusern und ergänzender wohnverträglicher Infrastruktur.

Objekt: Attraktiver Altbau. Baujahr ca. 1900. Nach 1990 fanden einige Moder-
nisierungsmaßnahmen statt, u. a. wurde ein Duschbad erneuert, straßenseitig 
Isolierglasfenster eingebaut und eine neue Heizung installiert (Gas-Brennwert 
Wandgerät Viessmann Vitodens 300). Insgesamt dennoch sanierungsbedürftiger 
Zustand. Auf dem Grundstück gibt es außerdem eine Garage mit Zufahrt von der 
Lindenstraße und eine attraktive Remise. 
Im EG rechts befindet sich straßenseitig eine Wohnung mit 1 Zimmer, Küche und 
dem modernisierten Duschbad. Die zweite Wohnung hat im EG 2 Zimmer, Küche, 
älteres Wannenbad und im teilausgebauten DG ein Schlafzimmer und einen Ab-
stellraum (Abseite). Der überwiegende Teil des DG ist nicht ausgebaut.
Auf dem südlichen Grundstücksteil scheint eine zusätzliche Bebauung mit 1-2 
Häusern entsprechend der Umgebung möglich zu sein. Die örtlich als Privatweg 
gekennzeichnete Mühlenstraße erschließt die Hausnummern 12 b-d sowie 16 a-b 
und reicht rückwärtig bis an das Auktionsobjekt heran. Lt. FNP straßenbegleitend 
„gemischte Baufläche“ und im hinteren Bereich Wohnbaufläche. Beurteilung 
nach § 34 BauGB. Der aktuelle Bodenrichtwert beträgt € 550/m².
Grundstücksgröße: ca. 1.806 m² zzgl. 79 m² Wegeflurstück (Ruhlsdorfer Str. 1)
Wohn-/Nutzfläche: ca. 135 m² Wfl.  zzgl. ca. 65 m² Garage/Remise (geschätzt)
Energieausweis: liegt noch nicht vor, Erstellung ist beauftragt
Mindestgebot: € 675.000,-*
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61. 15537 Grünheide (Mark) OT Spreeau GT Spreewerder, Kleine Waldstr. 6 - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Grünheide (Mark) liegt südöstlich von Berlin und 
verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur mit vielen Einkaufsmöglichkei-
ten, Kitas, Schulen sowie medizinischer Versorgung, bietet aber auch einen ho-
hen Freizeit- und Erholungswert. Über den westlich der Gemeinde verlaufenden 
Berliner Ring (A 10) sowie gut ausgebaute Landesstraßen besteht eine schnel-
le Verkehrsanbindung in alle Richtungen und in das Berliner Stadtgebiet. Eben-
so besteht Bus- und Regionalbahnanschluss Richtung Berlin, Magdeburg und 
Frankfurt (Oder) sowie ab Erkner S-Bahnanschluss Richtung Berlin.
Der OT Spreeau (u. a. mit dem Gemeindeteil Spreewerder) liegt ca. 10 km 
südöstlich von Grünheide. Das Grundstück befindet sich in naturnaher Ortsrand-
lage und ist von - teils neu gebauten - Einfamilienhäusern und Erholungsgrund-
stücken umgeben. Rückseitig schließt ein größeres Waldgebiet an. Die Lage des 
Grundstückes vereint ländliche Ruhe mit einer hervorragenden Anbindung an die 
Metropolregion Berlin-Brandenburg. Die nahe gelegene Tesla Gigafactory Ber-
lin-Brandenburg verleiht der Region eine positive wirtschaftliche Dynamik, eröff-
net attraktive Arbeits- und Pendelmöglichkeiten und ist vom Grundstück aus in 
rund 8 km schnell erreichbar.
Objekt: Baugrundstück in idyllischer aber stadtnaher Lage, etwa mittig be-
baut mit einem älteren Wochenendhaus/Bungalow mit befestigter Terrasse so-
wie Nebengelass (Garage, Schuppen, alter Pool). Bungalow: Raum mit ehemali-
gem Küchenbereich, 2 weitere Räume sowie kleiner, gefliester Sanitärraum mit 
Fenster. Keine Heizung vorhanden. Insgesamt sanierungs- und modernisierungs-
bedürftiger Zustand (teilweise asbesthaltige Baumaterialien) bzw. Abriss bei 
Neubebauung. Das Grundstück ist mit Bäumen und Sträuchern bestanden.
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgte bislang über eine Sammelgrube. An-
schluss an die zentrale Trinkwasserversorgung ist gegeben. Der Elektrogrund-
stücksanschluss befindet sich aktuell auf dem Nachbargrundstück Nr. 7, ein eige-
ner Anschluss ist vom neuen Eigentümer zu beantragen.
Das Grundstück liegt etwa hälftig innerhalb der Klarstellungs- und Abrundungs-
satzung der Gemeinde. Gemäß Flächennutzungsplan sind rund 2/3 als Wohn-
baufläche (Innenbereich) und ca. 1/3 als Waldfläche dargestellt. Planungsrecht-
lich ist daher eine Neubebauung des Grundstückes gemäß § 34 BauGB zulässig. 
Bauvoranfrage erforderlich. Bodenrichtwert € 250,-/m² Grundstücksfläche.
Grundstücksgröße: ca. 848 m²
Nutzfläche: Wochenendhaus/Bungalow mit geschätzt 27 m²
Energieausweis: entfällt, unterliegt nicht dem GEG
Mindestgebot: € 85.000,-*

Blick vom Grundstück
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62. 16928 Pritzwalk, Doerfelstraße 11 Ecke Jahnstraße                   - vermietet / genutzt -

Lage: Brandenburg. Pritzwalk liegt im Zentrum der schönen Prignitz, ca. 
25 km westlich von Wittstock/Dosse und ca. 35 km südlich von Plau am See, an 
den B 103/107/198. Anschluss an die A 24 (Berlin-Hamburg) besteht in ca. 12 km 
(AS Meyenburg) bzw. in ca. 19 km (AS Pritzwalk). Durch das Stadtgebiet fließt die 
Dömnitz. Das Naherholungsgebiet Pritzwalker Hainholz - ein städtischer Wald-
park - liegt im Nordosten der Stadt und ist seit 200 Jahren ein beliebtes Ausflugs-
ziel mit Waldschwimmbad, Wald- und Abenteuerlehrgarten, Streichelzoo und 
Skateranlage.
Architektonische Zeugnisse der Geschichte von Pritzwalk sind die Kirche Sankt 
Nikolai, die ehemalige Tuchfabrik, Reste der mittelalterlichen Stadtmauer, das 
nach dem großen Stadtbrand errichtete neoklassizistische Rathaus und nicht zu-
letzt die historische Innenstadt. Während die attraktiv sanierte Altstadt gemüt-
liches Flair ausstrahlt, herrscht in den Gewerbegebieten und im Einkaufszentrum 
am Stadtrand emsiges Treiben. In den letzten Jahren hat sich Einiges ereignet in 
Pritzwalk. Die ehemalige Tuchfabrik wurde in ein modernes Ensemble aus Bil-
dungsteil, Wohnbereich und Museumsflügel um- und ausgebaut. Straßen und 
Gehwege, Schulen und Spielplätze, Grünanlagen und Parks wurden modernisiert 
und umgestaltet und beleben somit die Stadt.
Das Objekt liegt in Innenstadtlage und ist von mehrgeschossiger Wohnbebau-
ung mit Gewerbe umgeben. Eine kleine Parkanlage ist in rund 4 Minuten zu Fuß 
erreichbar und lädt zum Entspannen ein. Anbindungen an den ÖPNV (Regional-/
Fernbahnhof sowie diverse Buslinien) sind in nur ca. 350 m gegeben.

Objekt: Repräsentatives Wohn-/Geschäftseckhaus inmitten der Altstadt. Im 
Erdgeschoss befindet sich eine Bäckerei/Konditorei mit Verkaufsraum, die zeit-
weise noch genutzt wird. Der Anbau wird derzeit überwiegend als Lager genutzt. 
Seitens der Bäckerei erfolgt keine Mietzahlung. Die im 1. Obergeschoss gelegene 
Wohnung (ca. 100 m²) wird mit einem grundbuchlich gesicherten, lebenslangen 
Wohnrecht von einer älteren Dame bewohnt. Die Wohnung im 2. Ober-/Dachge-
schoss (ca. 140 m²) ist vermietet. Beheizung teilweise über Gasheizung. Einfache, 
veraltete Sanitärausstattung. Insgesamt umfassend sanierungs- und moderni-
sierungsbedürftiger Zustand.
Grundstücksgröße: ca. 372 m²
Wohn-/Nutzfläche: 1 GE mit ca. 100 m² zzgl. Anbau. 2 WE mit ca. 240 m².
  Insgesamt ca. 340 m² zzgl. Anbau.
Energieausweis: liegt noch nicht vor, Erstellung ist beauftragt
Jahresmiete netto: ca. € 9.000,- (für die vermietete WE im 2. OG/DG)
Mindestgebot: € 65.000,-* Umgebung Doerfelstraße

Doerfelstraße

Jahnstraße
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63. 03130 Spremberg OT Hornow, An der Mühle 5 - leerstehend -

Lage: Brandenburg. Spremberg liegt zwischen Berlin und Dresden, ca. 
20 km südlich von Cottbus sowie ca. 25 km von der polnischen Grenze entfernt. 
Die Spree und die nahe gelegene Talsperre Spremberg sowie rekultivierte Berg-
baulandschaften prägen den hohen Freizeit- und Erholungswert der Umgebung. 
Die A 15 (AS Cottbus-Süd) ist in ca. 17 km erreichbar. Der OT Hornow liegt ca. 14 km
nordöstlich der Kernstadt Spremberg. Das Objekt befindet sich südöstlich außer-
halb der Ortslage und ist überwiegend von Landwirtschaftsflächen umgeben. 
Objekt: Großes Betriebsgelände mit Biogasanlage, Silos, Wohnhaus sowie 
großzügigem Nebengebäude mit integriertem Bürobereich, Garage und Lager-
fläche. Baujahr Wohnhaus ca. 1979, Nebengebäude ca. 1990er Jahre. Die Häuser 
werden über eine Holz-Zentralheizung beheizt. 
Im Wohnhaus sind 4 Zimmer, Küche, Dusch- und Wannenbad angeordnet. Im Kel-
ler stehen neben dem Sicherungsraum weitere Abstell-/Lagerflächen zur Verfü-
gung. Kunststofffenster mit Rollläden. 
Das Nebengebäude bietet eine großzügige landwirtschaftliche Halle mit ange-
schlossenem ca. 30 m² großem Büro. Große Tore und hohe Decken prägen das 
Nebengebäude. Eine gute Tagesbelichtung erfolgt durch im Dach eingelassene 
Lichtplatten. Auf dem Grundstück befindet sich eine Biogasanlage nebst den da-
zugehören Anlagen (u. a. Fahrsiloanlage, Substratlager, Fermenter, Nachgärer mit 
integriertem Gasspeicher sowie weiteren Nebenanlagen), diese ist derzeit außer 
Betrieb. Die Biogasanlage ist bauplanungsrechtlich landwirtschaftlich privilegiert 
errichtet worden. Derzeit besteht keine Genehmigung zum Betrieb der Biogas-
anlage. Eine Neubeantragung einer Genehmigung vor Wiederinbetriebnahme ist 
erforderlich. Das Grundstück ist eingefriedet. Die großen Freiflächen dienen der 
Anlieferung und zur Lagerung. 
Die im Grundbuch eingetragene Höchstbetragssicherungshypothek über 
114.500,00 € zugunsten des LK wird vom Ersteher übernommen. Diese dient aus-
schließlich der Absicherung möglicher zukünftiger Rückbaukosten der Biogasan-
lage nach endgültiger Nutzungsaufgabe bzw. Stilllegung der Anlage. Eine aktu-
elle Verpflichtung zum Rückbau besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. 
Grundstücksgröße: insgesamt ca. 24.088 m² (4 Flurstücke)
Wohn-/Nutzfläche: Wfl. ca. 320 m². Nfl. ca. 1.017 m². Insgesamt ca. 1.337 m². 
Energieausweis: liegt noch nicht vor, Erstellung ist beauftragt 
Mindestgebot: € 180.000,-*
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64. 14776 Brandenburg an der Havel, Am Jakobsgraben                   - teilweise verpachtet -

Lage: Brandenburg. Brandenburg an der Havel ist eine über 1000 
Jahre alte, kreisfreie Stadt und gilt als Wiege der Mark Brandenburg. Die 
Stadt ist mit ca. 74.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes Branden-
burg. Sie liegt etwa 70 km westlich von Berlin und ca. 44 km westlich von Pots-
dam in einer wasserreichen Flusslandschaft, geprägt von der Havel und zahlrei-
chen Seen. Die historische Stadt ist für ihre drei Stadtkerne (Dominsel, Altstadt, 
Neustadt) und bedeutende Bauwerke der Backsteingotik bekannt .Historische 
Sehenswürdigkeiten sind der Dom St. Peter und Paul, das Altstädtische Rathaus 
mit dem Roland, das Paulikloster und das Industriemuseum. Brandenburg ist 
Standort der Technischen Hochschule Brandenburg und der Medizinischen Hoch-
schule Brandenburg. Die Bundesstraßen B 1 und B 102 führen durch die Stadt. 
Anschluss an die A 2 (AS Brandenburg) besteht in ca. 10 km. Über die Havel, den 
Silokanal und den Elbe-Havel-Kanal ist die Stadt für die Berufsschifffahrt an das 
Europäische Wasserstraßennetz angebunden. Das Grundstück liegt zwischen 
den Bahngleisen und den Ausläufern eines Einfamilienwohnhausgebietes in der 
Nähe des Hauptbahnhofs.
Objekt: Das Grundstück wird durch den Jakobsgraben getrennt und besteht 
aus drei nicht miteinander verbundenen Teilflächen. Es teilt sich in einen ca. 6.000 
m² großen Bereich, der als Erholungsfläche für Kleingartenparzellen verpachtet 
ist, und Ackerflächen in den verbleibenden Bereichen auf. Die Aufbauten befinden 
sich im Eigentum der Pächter und gehören nicht zum Kaufgegenstand. 
Der Kaufgegenstand kann eisenbahnrechtlich gewidmet sein. Bitte beachten Sie 
die Hinweise auf Seite 77. Es gelten besondere Bedingungen der Deutsche Bahn 
AG, die in einer Bezugsurkunde enthalten sind (Anlage zu den Objektunterlagen).
Grundstücksgröße: ca. 21.523 m²
Jahrespacht: ca. € 170,- (für die verpachteten Flächen)
Mindestgebot: € 35.000,-*

65. 14547 Beelitz OT Elsholz, in Verlängerung der Schönefelder Straße       - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Die Spargelstadt Beelitz ist ein beliebtes Wohn-/Aus-
flugsgebiet südwestlich von Berlin-Zentrum (ca. 50 km) und Potsdam (ca. 20 km) 
und vor allem bekannt als Mittelpunkt des größten brandenburgischen Spargel-
anbaugebietes. In der Stadt kreuzen sich die B 2 und die B 246. Beelitz ist an die A 9 
(AS Beelitz und Beelitz-Heilstätten) sowie die A 10 (AS Michendorf) angebunden.
Der OT Elsholz liegt ca. 5 km südlich von Beelitz und ist von Landwirtschafts- und 
Waldflächen umgeben. Über die am Ortsrand verlaufende B 2 ist eine schnelle An-
bindung Richtung Treuenbrietzen und Beelitz gegeben. Das Grundstück befindet 
sich nordöstlich außerhalb der Ortslage und ist von Spargelfeldern umschlossen.
Objekt: Rd. 3,2 ha Holzungsfläche außerhalb der Ortslage. Die Fläche wird 
über einen unbefestigten Weg, abgehend von der Schönefelder Straße, erschlos-
sen. Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB), laut Flächennutzungsplan Dar-
stellung als Fläche für Wald.
Lage im Landschaftsschutzgebiet „Wittbrietzener Feldflur“ und im Naturpark 
„Nuthe-Nieplitz“.
Grundstücksgröße: ca. 32.203 m²

  (2 noch zu vermessende Teilflächen, die Teilung und Ver-
messung ist vom Ersteher zu beauftragen und zu bezahlen)

Mindestgebot: € 8.000,-*
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66. 16775 Stechlin GT Dollgow, Am Kleinen Rhin                         - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Die Gemeinde Stechlin liegt im Landkreis Oberhavel 
und gehört zum Amt Gransee und Gemeinden. Stechlin liegt ca. 11 km östlich von 
Rheinsberg und ca. 70 km nördlich von Berlin und dient mittlerweile vielen Ber-
linern als Wochenenddomizil. Die Landschaft ist Bestandteil des Rheinsberger 
Seengebiets, u. a. mit dem Großen Stechlinsee.
Der kleine Gemeindeteil Dollgow liegt ca. 8 km westlich von Stechlin sowie ca. 
18 km nordwestlich von Gransee. Anschluss an die B 122 besteht in ca. 7 km, an die 
A 24 (AS Neuruppin) in ca. 34 km. In Dollgow bestehen Busverbindungen Richtung 
Neuglobsow und Gransee. Das Grundstück liegt südöstlich außerhalb der Ort-
schaft und ist von Holzungs- und Ackerflächen umgeben.
Objekt: Rd. 3,3 ha Holzung, Grünland- und Unlandfläche außerhalb der Orts-
lage. Durch bzw. angrenzend an die Verkaufsfläche fließt der Kleine Rhin. Mit Ver-
nässungen in diesen Bereichen muss gerechnet werden.
Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB) sowie im Landschaftsschutzgebiet 
„Fürstenberger Wald- und Seengebiet“. Des Weiteren Lage im Naturpark „Stech-
lin-Ruppiner Land“.
Grundstücksgröße: insgesamt ca. 32.780 m²

(4 zusammenhängende Flurstücke)
Mindestgebot: € 9.000,-*

67. 16727 Velten, abgehend von der Straße Marwitzer Trift                 - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Die Ofenstadt Velten liegt nordwestlich von Berlin 
und bietet eine enorme Attraktivität für Pendler, die im nahen Berlin oder Umland 
arbeiten und u. a. die gute Zuganbindung durch die Regionalexpresslinie RE 6 zu 
schätzen wissen. Über die A 111 (AS Hennigsdorf) erreicht man in ca. 30 Automi-
nuten das Berliner Stadtzentrum. Anschluss an die A 10 (Berliner Ring, AS Kreuz 
Oranienburg) besteht in wenigen Autominuten. Die Stadt bietet alle Vorteile mo-
derner Infrastruktur: Supermärkte, Geschäfte, Stadtverwaltung, Banken, Restau-
rants, verschiedene Dienstleistungsunternehmen, Schulen, Ärzte, Kitas etc.
Die Grundstücke befinden sich in südwestlicher Stadtrandlage, unmittelbar an 
der Grenze zum Ortsteil Marwitz. Westlich grenzen Einfamilienhäuser der Trift-
straße an, sonst umgeben Landwirtschafts- sowie bewaldete Flächen die Ver-
kaufsgrundstücke.
Objekt: Grünland sowie kleine Holzungsfläche. Die schmalen, langgezoge-
nen Flächen werden durch Fremdflurstücke voneinander getrennt. An der westli-
chen Grundstücksgrenze verläuft der Siebgraben sowie über die Grundstücke ein 
unbefestigter Weg.
Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB), gemäß Flächennutzungsplan Darstel-
lung als Flächen für Wald sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. Lage im Wasserschutz- 
und Trinkwasserschutzgebiet III.
Grundstücksgröße: insgesamt ca. 6.530 m²
  (2 nicht zusammenhängende Flurstücke)
Mindestgebot: € 2.000,-*
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68. 16359 Biesenthal, Beethovenstraße, hinter den Hausnummern 32-38            - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Biesenthal liegt ca. 20 km nordöstlich der Berliner 
Stadtgrenze, ca. 17 km südwestlich von Eberswalde und ca. 11 km nordöstlich von 
Bernau. Die Kleinstadt ist verkehrstechnisch u. a. durch die B 2 sowie die L 293 und 
L 294 sehr gut erreichbar. Anschluss an die A 11 (Berlin-Prenzlau, AS Bernau und 
Lanke) besteht in ca. 7 km. Durch Biesenthal führt der Radfernweg Berlin-Use-
dom.
Das Grundstück liegt in südlicher Ortsrandlage und ist von Wohnbebauung und 
weiteren Waldflächen umgeben. Das Stadtzentrum mit Einrichtungen des tägli-
chen Bedarfs ist ca. 3 km entfernt.

Objekt: Rd. 2,9 ha Holzungsfläche als Bestandteil einer kleineren Waldflä-
che. Das Areal, bestehend aus 2 durch ein schmales Fremdflurstück voneinander 
getrenntliegenden Flurstücken, erstreckt sich hinter den Wohnbaugrundstücken 
Beethovenstraße 32-38. Die Zuwegung erfolgt über Fremdflurstücke.
Entlang der südlichen und westlichen Grundstücksgrenze fließen das Sydower 
Fließ sowie teilweise ein Graben. Über das Grundstück verläuft ein unbefestigter 
Waldweg. Östlich verlaufen Gleisanlagen.
Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB), laut Flächennutzungsplan Darstellung 
als Flächen für die Forstwirtschaft (Wald). Lage im Naturpark.

Grundstücksgröße: insgesamt ca. 28.830 m²
(2 nicht zusammenhängende Flurstücke)

Mindestgebot: € 12.000,-*

69. 15741 Bestensee, Waldstraße, hinter den Hausnummern 44, 44A            - vertragsfrei -
Lage: Brandenburg. Die Gemeinde Bestensee liegt ca. 35 km südöstlich 
des Berliner Stadtzentrums sowie ca. 8 km südlich von Königs Wusterhausen. Die 
B 179 / B 246, die Anbindung an die A 13 (AS Bestensee) sowie der Regionalbahn-
anschluss ermöglichen eine schnelle Verbindung Richtung Berlin und ins Umland. 
Das Ortszentrum von Bestensee bietet eine hervorragende Infrastruktur u. a. mit 
Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Arztpraxen. Bestensee ist von zahlreichen 
Seen umgeben. Die gut entwickelte Infrastruktur und der Wald- und Wasser-
reichtum machen die Gemeinde zu einem angenehmen Wohn- und Erholungsort.
Das Grundstück liegt in nördlicher Stadtrandlage, nördlich angrenzend an ein 
Wohn-/Gewerbegebiet, u.a. mit Backstube (= Haus-Nrn. 44, 44A), Kinderarztpra-
xis, Mehrgenerationenhaus und Einfamilienhäusern, zwischen dem Pätzer Vorder-
see und dem Todnitzsee. Richtung Todnitzsee schließt sich ein Waldgebiet an.
Objekt: Holzungsfläche als Bestandteil einer kleineren Waldfläche. Lage im 
Außenbereich (siehe § 35 BauGB). Eine Zuwegung in der Form ist vor Ort augen-
scheinlich nicht gegeben, laut Kartenmaterial aber vorhanden. Ob aufgrund der 
Umgebungsbebauung und Parzellierung eine (Teil-)Bebauung des Grundstückes 
möglich ist, wurde nicht geprüft. Eine Bauvoranfrage, Waldumwandlung sowie 
eine gesicherte Erschließung sind erforderlich. Lage im Landschaftsschutzgebiet 
„Teupitz-Köriser Seengebiet“.

Grundstücksgröße: ca. 1.870 m²
Mindestgebot: € 5.000,-*
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Lage: Brandenburg. Der staatlich anerkannte Erholungsort Angermünde 
ist das wirtschaftliche Zentrum der südöstlichen Uckermark und liegt am Ran-
de des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, ca. 45 km südlich von Prenzlau 
und ist über B 2 / B 198 sowie über die ca. 16 km bzw. ca. 19 km entfernte A 11 (AS 
Joachimsthal bzw. Pfingstberg) erreichbar. Angermündes historische Altstadt 
mit Marktplatz und originellem Marktbrunnen, dem barocken Rathaus, mittel-
alterlichen Kirchen und vielen schmucken Fachwerkhäusern ist der lebendige 
Mittelpunkt der Stadt. Angermünde liegt am Rande des Biosphärenreservates 
„Schorfheide-Chorin“ das von der UNESCO 1990 als geschützte Kulturlandschaft 
von internationaler Bedeutung anerkannt wurde.
Das Grundstück befindet sich in nordwestlicher Stadtrandlage, am nördlichen 
Rand eines Wohngebietes mit mehrgeschossigen Wohnhäusern in Plattenbau-
weise. Im Wohngebiet liegen u. a. eine Grundschule, eine Schule für Ergotherapie, 
das GLG Krankenhaus Angermünde, eine Kita, das Finanzamt, ein Discountmarkt, 
ein Baumarkt und andere Geschäfte.
Objekt: Unbebautes Grundstück zwischen 2 Wohnblöcken und einem Ga-
ragenkomplex. Straßenfront rd. 60 m, durchschnittliche Tiefe ca. 67 m. Auf der 
Verkaufsfläche wurden einst eine Betonstraße sowie befestigte Parkstreifen
angelegt, diese werden aktuell vertragslos/unentgeltlich genutzt. Auf dem Flur-
stück 97 ist noch ein Betonrevisionsschacht im Erdreich vorhanden. Die übrigen
Bereiche stellen Brach-/Unland mit vereinzeltem Baum- und Strauchbewuchs
dar. Laut Kartenmaterial wird die Fläche als Wohnbaufläche ausgewiesen.
Ob eine (Teil-)Bebauung möglich ist, wurde nicht geprüft. Eine Bauvoranfrage
ist erforderlich. Bodenrichtwert (für Wohnbauflächen) € 35,-/m².
Grundstücksgröße: ca. 4.056 m² (2 Flurstücke)
Mindestgebot: € 5.000,-*

70. 16278 Angermünde, Gustav-Bruhn-Straße - teilweise unentgeltliche Nutzung -

*zzgl. Auktions-Aufgeld auf den Zuschlagspreis
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ERLÄUTERUNGEN
Erläuterungen zu den Abkürzungen im Katalog

Erläuterungen zu den Abkürzungen zum Energieausweis 
nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) im Katalog
V - Verbrauchsausweis (Art des Energieausweises)
B - Bedarfsausweis (Art des Energieausweises)
kWh/(m²a) - Energiebedarfs- oder Energieverbrauchswert oder 

-kennwert
FW - Energieträger Fernwärme
Hz - Energieträger Brennholz, Holzpellets, Holzhack-

schnitzel
E - Energieträger elektrische Energie bzw. Strom
Bj. - Baujahr laut Energieausweis 
A+ bis H - Energieeffizienzklasse 

Der Kaufgegenstand kann eisenbahnrechtlich gewidmet 
sein und damit der eisenbahnrechtlichen Fachplanungsho-
heit des Eisenbahn-Bundesamtes unterliegen. Zur Über-

führung des Kaufgegenstandes aus der eisenbahnrechtlichen 
Fachplanungshoheit in die kommunale Planungshoheit ist die 
Durchführung eines Freistellungsverfahrens gemäß § 23 Allgemei-
nes Eisenbahngesetz (AEG) erforderlich. 

§ 23 AEG ist zum 23.07.2025 geändert worden. Aufgrund der Ak-
tualität der Gesetzesänderung ist noch unbekannt, wie das 
Eisenbahn-Bundesamt die Änderung anwendet. Wenn der 
Kaufgegenstand durch das Eisenbahn-Bundesamtes von Bahnbe-
triebszwecken gemäß § 23 AEG nicht freigestellt wird, verbleibt der 
Kaufgegenstand in der eisenbahnrechtlichen Fachplanungshoheit 
des Eisenbahn-Bundesamtes.  Das hat zur Folge, dass der Kaufge-
genstand nicht der kommunalen Planungshoheit der zuständigen 
Kommune/Behörde unterliegt.“

Copyright
Das Urheberrecht für dieses Druckerzeugnis bzw. die Online-Ausga-
be und alle in ihm enthaltenen Texte, Zeichnungen und Abbildungen 
liegt bei der Deutsche Grundstücksauktionen AG. Jeder Abdruck und 
jede sonstige Verwendung – auch auszugsweise – sind nur mit aus-
drücklicher vorheriger Genehmigung der Deutsche Grundstücks-
auktionen AG zulässig.

Erläuterungen der Notare
Auch bei der privaten Grundstücksauktion ist der mit dem Zu-
schlag zustande kommende Kaufvertrag beurkundungsbedürf-
tig. Der auf den folgenden Seiten abgedruckte Mustertext (in der 
für das jeweilige Objekt vervollständigten und individualisierten 
Fassung) ergibt zusammen mit dem vor Abgabe des Meistgebo-
tes in Anwesenheit des Notars verlesenen Auslobungstext des 
jeweiligen Objekts und den ebenfalls hier abgedruckten Allgemei-
nen Versteigerungsbedingungen des Auktionshauses den Ver-
tragsinhalt. Die beurkundenden Notare geben Ihnen nachstehend 
die folgenden Hinweise:

Als beurkundende Notare haben wir die gesetzliche Verpflichtung, 
Sie – sofern Sie Verbraucher im Sinne des Beurkundungsgesetzes 
sind – auf Folgendes hinzuweisen: Im Rahmen der Grundstücksauk-
tionen werden die vom Auktionator gemäß § 156 BGB erteilten Zu-
schläge sofort im Anschluss beurkundet. Damit kommt sofort ein 
bindender Vertrag zustande. Sie sollten sich daher vorab mit dem 
Gegenstand der Beurkundung genauestens beschäftigen und sich 
beraten lassen, um sich vor übereilten Handlungen zu schützen. 
Die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen und ein Mustertext 
des Zuschlagsprotokolls sind nachstehend in diesem Katalog ab-
gedruckt. Bitte prüfen Sie die wirtschaftlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen genau. 

Sofern Sie sich während der Beurkundung vertreten lassen möch-
ten, sind wir als Notare gesetzlich verpflichtet, auf das Folgende 
hinzuweisen: Wir haben die Amtspflicht, Ihnen zu raten, persönlich 
an der Beurkundung teilzunehmen. Nur so besteht die Möglich-
keit, dass während der Verlesung der Urkunde dem beurkundenden 
Notar Fragen gestellt werden können. Nur auf diesem Wege kann 
sichergestellt werden, dass die im Vertrag vorgesehenen Regelun-
gen im Detail und in ihrer rechtlichen Tragweite dem wahren Willen 
der Parteien entsprechen werden. Dies ist der vom Gesetzgeber 
gewünschte und kostengünstigste Weg. Sofern Sie sich gleichwohl 
dazu entschließen sollten, nicht persönlich anwesend zu sein, ra-
ten wir Ihnen, sich durch eine Person Ihres Vertrauens vertreten zu 
lassen. Dabei handelt es sich um eine Person, die Ihnen persönlich 
besonders verbunden ist, oder zu der Sie aufgrund der bei dieser 
Person vorhandenen Sachkunde besonderes Vertrauen haben und 
die einseitig Ihre Interessen vertritt, z. B. ein Rechtsanwalt. 
Da die vorstehenden Hinweise nur Empfehlungen sind, haben wir zu 
dieser Fragestellung mit Ausnahme dieses Hinweises keine weiter-
gehende Einwirkungsmöglichkeit. Bitte nutzen Sie im Zweifelsfalle 
die Möglichkeit, sich im Vorfeld auch mit unserer Kanzlei in Ver-
bindung zu setzen, wenn Sie Fragen zur Vertretung, zum Beurkun-
dungsverfahren, zur Urkunde oder zum Inhalt der hier abgedruckten 
Texte haben sollten.

Martin Heidemann, Notar            Patrick Heidemann, Notar

AB - Altbau
BauGB - Baugesetzbuch
Bj. - Baujahr
BK - Betriebskosten
BKV - Betriebskosten-

   vorschuss
DG - Dachgeschoss
DHH - Doppelhaushälfte
EFH - Einfamilienhaus
EG - Erdgeschoss
E-Hzg. -     Elektro-/Nacht- 

stromspeicherhei-
zung

ER - Erhaltungsrücklage
ETW - Eigentumswohnung
GE - Gewerbeeinheit
GEH - Gasetagenheizung 
Gfl. - Gewerbefläche
Grdgr. - Grundstücksgröße
HH - Hinterhaus

HK - Heizkosten
HKV - Heizkosten-

vorschuss
HP - Hochparterre
MFH - Mehrfamilienhaus
NB - Neubau 

   (ab 01.01.1949)
Nfl. - Nutzfläche
NGeb. - Nebengebäude
OG - Obergeschoss
OH - Ofenheizung
Sout. - Souterrain
TE - Teileigentum
VH - Vorderhaus
WE - Wohneinheit
Wfl. - Wohnfläche
WGH - Wohn-/

   Geschäftshaus
ZFH - Zweifamilienhaus
ZH - Zentralheizung

Impressum
Herausgeber: Verlag: Druck, Weiterverarbeitung:
Deutsche Grundstücksauktionen AG Satztechnik Meißen GmbH MÖLLER PRO MEDIA GmbH
Büro Leipzig Am Sand 1C Zeppelinstraße 6
Grimmaische Straße 2-4 01665 Nieschütz 16356 Ahrensfelde
04109 Leipzig
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Bei der Versteigerung von Immobilien sind das Meist-
gebot und der Zuschlag beurkundungsbedürftig. Der nach-
stehende Grundlagentext bildet zusammen mit dem vor der 
Abgabe des Meistgebotes in Anwesenheit des jeweils mit 
der Beurkundung betrauten Notars verlesenen Auslobungs-
text (der als Anlage 1 Teil des Kaufvertrages und mitbeurkun-
det wird) und den ebenfalls hier abgedruckten Allgemeinen 
Versteigerungsbedingungen den rechtlich maßgeblichen 
Vertragstext, der Ihrem Meistgebot zugrunde liegt.

Die beurkundenden Notare, Herr Notar Martin Heidemann 
und Herr Notar Patrick Heidemann, geben Ihnen hiermit als 
mit der Beurkundung betraute Notare den von ihnen vorbe-
reiteten Mustertext und die bereits beurkundeten Allgemei-
nen Versteigerungsbedingungen zur Kenntnis. Bei Fragen 
zum Inhalt und zur Ausgestaltung des durch Gebot und Zu-
schlag nach Beurkundung zu Stande kommenden Rechtsge-
schäfts wenden Sie sich bitte direkt an die Notare. Kontakt-
daten siehe unten.

1) (Mitarbeiter des Auktionshauses) handelnd für die

Deutsche Grundstücksauktionen AG, 
Kurfürstendamm 65, 

10707 Berlin,

- nachstehend „Auktionshaus“ genannt -,

2) (Auktionator)

- nachstehend „Auktionator“ genannt -.

  Der Auktionator und die Erschienene zu 1) handeln zu-
gleich für (Veräußerer)

- nachstehend „Veräußerer“ genannt -,

aufgrund Vollmacht vom 25.09.2025 - UR-Nr. 432/2025 
des Notars Martin Heidemann - in Verbindung mit dem 

Einlieferungsvertrag.

3) (Ersteher)

- nachstehend „Ersteher“ genannt -.

Der Notar befragte die Erschienenen, ob er oder eine der mit 
ihm beruflich verbundenen Personen in einer Angelegenheit, 
die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb des No-
taramtes tätig war oder ist; dies wurde verneint.

Die Erschienenen schlossen folgenden

Kaufvertrag:

§ 1 Verkauf

1)  In der heutigen Grundstücksversteigerung kommt 
das Grundstück in ??, eingetragen im Grundbuch des 
Amtsgerichts ?? von ?? Blatt ?? Flur ?? Flurstück ??

- nachstehend „Grundstück“ genannt -

zum Aufruf. Der Versteigerung liegen die Anlage 1 
und die Versteigerungsbedingungen vom 28.06.2024 
(UVZ 251/2024 des Notars Martin Heidemann, Ber-
lin) zugrunde. Die Anlage 1 wurde verlesen und ge-
nehmigt. Die Versteigerungsbedingungen sind be-
kannt und liegen in beglaubigter Abschrift vor; auf 
Verlesen und Beifügen wird verzichtet. 

2)   Der Ersteher gibt das Meistgebot in Höhe von € ?? - 
in Worten: Euro ?? - ab.

  Der Auktionator erteilt ihm nach dreimaligem Aufruf 
zu diesem Meistgebot den Zuschlag. 

  Mit dem Zuschlag und dieser Beurkundung kommt 
gemäß § 156 BGB ein Kaufvertrag zu den Bedingun-
gen der Anlage 1, der Versteigerungsbedingungen 
und mit dem Meistgebot als Kaufpreis zustande.

3)  Die Niederschrift wurde bis hierher in Gegenwart 
des Notars verlesen, genehmigt und eigenhändig 
unterschrieben:

  Nunmehr entfernte sich der Auktionator. Bei den fol-
genden Erklärungen werden er und der Veräußerer 
durch die Erschienene zu 1) vertreten. Die Beurkun-
dung wurde sodann fortgesetzt.

§ 2 Zahlungsverpflichtung

  Der Ersteher verpflichtet sich, den vollständigen 
Kaufpreis bis zum ?? (sofern nicht im Einzelfall et-
was anderes vorgesehen ist, einen Monat nach dem 
Zuschlag) auf einem Anderkonto unabhängig vom 
Vorliegen einer zur Wirksamkeit des Vertrages not-
wendigen Genehmigung zu hinterlegen.

  Der Notar wies darauf hin, dass nur bei der Hinterle-
gung auf einem Notaranderkonto der Schutz durch 
die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversiche-
rung des Notars und den Vertrauensschadenfonds 
der Notarkammern besteht und die Überwachung 
der Auszahlungsreife durch den Notar sichergestellt 
ist.

§ 3 Aufgeld (Courtage)

1)  Der Ersteher verpflichtet sich, das Aufgeld des Auk-
tionshauses unabhängig vom Vorliegen einer für die 
Wirksamkeit des Vertrages notwendigen behördli-
chen oder gerichtlichen Genehmigung sofort zu zah-
len, und zwar in Höhe von € ??.

Notariat Heidemann & Dr. Nast · Kurfürstendamm 188 · 10707 Berlin78

KAUFVERTRAGSMUSTER



Tel. +49 (30) 88 44 990 ∙ info@h-drn.de ∙ www.heidemann-drnast.de 79

KAUFVERTRAGSMUSTER
2)  Bei endgültiger Verweigerung einer solchen Geneh-

migung oder bei Rücktritt gemäß § 9 ist das Aukti-
onshaus verpflichtet, das Aufgeld zurückzuzahlen.

§ 4 Vollstreckungsunterwerfung

  Wegen der vorstehenden Zahlungsverpflichtungen 
a) gemäß § 2 und 
b) gemäß § 3 Absatz 1)

  nebst jährlichen Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem 
jeweiligen Fälligkeitstermin - wegen des Aufgelds 
aus vollstreckungsrechtlichen Gründen ab heute - 
unterwirft sich der Ersteher der sofortigen Zwangs-
vollstreckung und ermächtigt den Notar, dem Gläu-
biger bei Fälligkeit eine vollstreckbare Ausfertigung 
zu erteilen, sofern keine Zahlung bzw. Hinterlegung 
erfolgt ist. Der Notar wies darauf hin, dass Zinsen 
ungeachtet der vorstehenden Regelung erst ab Ver-
zug geschuldet werden.

§ 5 Vollzugsvollmacht

Die Parteien erteilen den Mitarbeiterinnen des No-
tars (Namen der bevollmächtigten Mitarbeiterin-
nen) - geschäftsansässig 10707 Berlin, Kurfürsten-
damm 188 - jeder einzeln - unwiderruflich Vollmacht 
unter Ausschluss einer persönlichen Haftung und 
unabhängig von der Wirksamkeit der weiteren Ver-
einbarungen in dieser Urkunde für Auflassung, Ein-
tragung und Löschung einer Vormerkung und alle 
sonstigen Anträge und Bewilligungen für den Voll-
zug dieser Urkunde gegenüber dem Grundbuchamt.

§ 6 Übergabe / Teilunwirksamkeit / Sonstiges

1)  Die Übergabe von Gefahr, Nutzen und Lasten er-
folgt gemäß Nr. 10 der Versteigerungsbedingun-
gen an dem Monatsersten, der der vollständigen 
Hinterlegung des Kaufpreises folgt.

2)  Bei etwaiger Teilunwirksamkeit soll dieser Ver-
trag im Übrigen wirksam bleiben.

§ 7 Grundbuchstand

1)  Der Grundbuchstand ergibt sich aus der Anlage 1.
2)   Der Verkauf erfolgt zu den Bedingungen der An-

lage 1.

§ 8 Belehrungen, Hinweise und Vollzug

1)  Der Notar belehrte über die Vorschriften des 
Grunderwerbsteuergesetzes und wies auf die 
bestehenden Vorkaufsrechte hin. ?? 

   Die Wirksamkeit des Vertrages hängt von der 
Erteilung der u.U. im Einzelfall erforderlichen Ge-
nehmigung ab.

2)  (Hinweise und Belehrungen des Notars, abhän-
gig vom Einzelfall)

?) (im Einzelfall besondere Regelungen)
?)  Der Notar wird mit dem Vollzug gemäß Ziffer 16, 

17 der Versteigerungsbedingungen beauftragt 
und ermächtigt, dem Auktionshaus Auskunft 
über den jeweiligen Bearbeitungsstand zu ertei-
len.

Die Parteien beantragen gegenüber dem Grund-
buchamt gemäß  Nr. 31000 Abs. (3) Ziffer 2 KV 
GNotKG/ § 55 GBO die kostenfreie Erteilung von 
Abschriften aller Eintragungsmitteilungen unmit-
telbar an sich.

§ 9 Rücktrittsrecht

  Für den Fall der Ausübung eines Vorkaufsrechtes 
steht dem Veräußerer ein Rücktrittsrecht zu. Der 
Notar wird beauftragt, den Berechtigten in Betracht 
kommender Vorkaufsrechte eine Abschrift dieser 
Urkunde zu übersenden bzw. zuzustellen und wird 
ermächtigt, die entsprechenden Negativzeugnisse 
oder den Verzicht über die Ausübung des Vorkaufs-
rechtes für die Beteiligten entgegenzunehmen.

§ 10 Gemeinschaftsverhältnis

  Die Ersteher haften und unterwerfen sich gem. § 4 
als Gesamtschuldner und erwerben das Grundstück
?? zu gleichen ideellen Anteilen.
?? zu folgenden ideellen Anteilen:
?? (falls GbR) Der Ersteher und dessen Gesellschaf-
ter haften und unterwerfen sich gem. § 4 als Ge-
samtschuldner der sofortigen Zwangsvollstreckung.



Für die nachstehend unter Mitwirkung des Auktionshauses durchzuführen-
den Versteigerungen von fremden Grundstücken, Grundstücksteilen und 
grundstücksgleichen Rechten gelten folgende

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
- beurkundet durch den Notar Martin Heidemann, Berlin, UVZ-Nr. 

251/2024 vom 28.06.2024 -

1.  a) Jeder Veräußerer, der ein Grundstück, Grundstücksteil oder 
grundstücksgleiches Recht – nachstehend „Objekt“ genannt – dem 
Auktionshaus zur Versteigerung anvertraut, ist verpflichtet, das Ver-
kaufsangebot bis zur Beendigung des Versteigerungstermins aufrecht 
zu erhalten, bzw. bei Vereinbarung eines Nachverkaufes bis zum Ende 
der Nachverkaufsfrist. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart 
ist, beträgt die Nachverkaufsfrist 2 Monate ab dem letzten Versteige-
rungstag. Wenn ein Nachverkauf vereinbart ist, dürfen Auktionator und 
Auktionshaus innerhalb der Nachverkaufsfrist das Objekt unter Ein-
haltung des Limits gemäß Ziffer 2) anderweitig verkaufen. Der Nach-
verkauf kann auch im Rahmen einer Nachauktion erfolgen. Für Nach-
verkauf bzw. Nachauktion gelten diese Versteigerungsbedingungen 
entsprechend.

  b) Soweit das Objekt eine noch nicht vermessene Teilfläche ist, rich-
tet sich die Flächenabgrenzung vorrangig nach der Beschreibung im 
Auslobungstext, und zwar durch Kartenverweis. Soweit der Grenzver-
lauf hiernach nicht genau festzulegen ist, ist der Veräußerer berechtigt, 
ihn nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB zu bestimmen.

c) Soweit ein Veräußerer noch nicht als Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen ist, ist er gegenüber Auktionshaus und Ersteher verpflich-
tet, seine Eintragung als Eigentümer auf seine Kosten herbeizuführen 
und alle dafür erforderlichen Unterlagen auf seine Kosten zu beschaf-
fen. Wird ein Objekt von mehreren Veräußerern eingeliefert, haften sie 
gegenüber Auktionshaus und Ersteher als Gesamtschuldner.

2.  Bei den zur Versteigerung auf einer Versteigerung gelangenden Ob-
jekten ist mit dem Veräußerer ein Mindestpreis (Limit) vereinbart, der 
nicht unterschritten werden darf.

3.  Der Auktionator behält sich vor, die Beträge, um die ein neues Gebot 
vorherige Gebote mindestens übersteigen muss (Steigerungsspanne), 
bei jedem Objekt von Fall zu Fall festzusetzen. Die Steigerungsspanne 
beträgt € 500,00, soweit nicht vom Auktionator ein anderer Betrag ver-
kündet wird. Sie kann auch während der Versteigerung verändert wer-
den.

4.  Jeder Bieter bleibt an ein abgegebenes Gebot so lange gebunden, bis 
dieses durch einen anderen Bieter durch ein höheres Gebot überboten 
wird. Falls mehrere Bieter ein gleich hohes Gebot abgeben, gilt nur das 
Gebot, das der Auktionator zuerst zur Kenntnis genommen hat. Bei 
etwaigen Zweifeln oder Unklarheiten über die Geltung eines Gebotes 
entscheidet der Auktionator nach seinem Ermessen, ob und an wen er 
den Zuschlag erteilt oder ob er die Versteigerung wiederholt. Er kann 
auch frühere Bieter fragen, ob sie ihr Gebot aufrechterhalten bzw. wie-
derholen und die Versteigerung von dem höchsten aufrechterhalte-
nen/ wiederholten Gebot an wiederholen bzw. fortsetzen.

5.  Der Zuschlag wird dem Meistbietenden nach dreimaligem Aufruf ge-
mäß § 7 VerstV erteilt. Der Bieter, der in verdeckter Vollmacht für den 
Meistbietenden das Gebot abgegeben hat, haftet bei Erteilung des 
Zuschlages neben diesem als Gesamtschuldner für die Erfüllung aller 
durch Zustandekommen des Vertrages begründeten Verbindlichkei-
ten, soweit er nicht spätestens bei Beurkundung des Kaufvertrages 
eine grundbuchfähige Vollmacht des Vertretenen vorlegt oder das 
Auktionshaus auf diese Haftung verzichtet. Erteilt der Auktionator den 

Zuschlag an eine juristische Person, so kann das Auktionshaus verlan-
gen, dass deren Vertreter sich neben der juristischen Person als Ge-
samtschuldner persönlich dafür mitverpflichten, dass die erwerbende 
juristische Person allen vertraglich übernommenen Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber allen Gläubigern nachkommt. Mehrere Ersteher 
haften als Gesamtschuldner. Ist der Ersteher eine Gesellschaft bürger-
lichen Rechts, haften deren Gesellschafter als Gesamtschuldner mit 
ihr.

Der Auktionator ist berechtigt, nach seinem pflichtgemäßem Ermes-
sen einen Zuschlag abzuerkennen, insbesondere, wenn ein Bieter bei 
Abgabe des Meistgebotes in verdeckter Vollmacht gehandelt hat oder 
seine Vertretungsbefugnis nicht in grundbuchmäßiger Form nach-
weisen kann und nicht als Gesamtschuldner mit dem Vertretenen die 
Haftung für alle Ansprüche von Veräußerer und Auktionshaus gegen-
über dem Ersteher übernimmt sowie sich als Gesamtschuldner mit 
dem Vertretenen der Zwangsvollstreckung unterwirft, oder wenn es 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Meistbietende die Versteigerungs- 
bzw. Kaufbedingungen bzw. den Kaufvertrag nicht vollständig erfüllen 
wird. Dies ist insbesondere auch der Fall, wenn er das Aufgeld (Courta-
ge) nicht vollständig leistet oder Ziffer 12) und Ziffer 17 a) Satz 1 bzw. 2 
nicht einhält. In diesem Fall kann der Auktionator nach seiner Wahl die 
Versteigerung wiederholen und auch gemäß Ziffer 4) Satz 4 verfahren 
oder den Zuschlag dem nächsthoch bietenden Bieter erteilen, wenn 
dieser sein Gebot aufrecht erhält bzw. wiederholt. 

6.  Das Auktionshaus ist berechtigt, nach seinem freien Ermessen von je-
dem Bietinteressenten, der keinen dem Auktionshaus ausreichenden 
Bonitätsnachweis erbringen konnte, eine Bietungssicherheit in Höhe 
von bis zu 10 % des voraussichtlichen Kaufpreises, mindestens jedoch 
€ 2.000,00, zu verlangen und dessen Teilnahme an der Auktion von 
deren Hinterlegung vor Beginn der Auktion abhängig zu machen. Die 
Bietungssicherheit ist auf einem Fremdgeldkonto des Auktionshau-
ses zu hinterlegen. Diese Bietungssicherheit gilt zunächst als Anzah-
lung auf den Kaufpreis und ist bei Zuschlag auf das Notaranderkonto 
des den Kaufvertrag beurkundenden Notars weiterzuleiten. Wird sie 
hierfür nicht benötigt, dann sichert sie erstrangig die Aufgeld- und 
Entgeltansprüche des Auktionshauses gegen den Veräußerer und den 
Ersteher und nachrangig sämtliche Ansprüche des Veräußerers gegen 
den Ersteher, insbesondere den Anspruch auf etwaigen Schadenser-
satz, auf Aufwendungsersatz sowie auf Befreiung des Veräußerers von 
seiner gesamtschuldnerischen Haftung für Kosten und Steuern. Erhält 
der Bieter nicht den Zuschlag, ist die Bietungssicherheit sofort zurück-
zuzahlen.

7.  a) Jeder Verkauf erfolgt im altersbedingten Zustand und wie das Ob-
jekt steht und liegt, d. h. unter Ausschluss aller Ansprüche und Rechte 
des Erstehers wegen Sachmängeln des Grundstückes und der Gebäu-
de. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche wegen Verletzungen des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit, wenn der Veräußerer die 
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ferner sind ausgenommen Ansprü-
che und Rechte für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Veräußerers beruhen. Einer Pflichtver-
letzung des Veräußerers steht die eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen gleich. Soweit der Veräußerer dem Auktionshaus 
oder dem Auktionator Angaben und Zusicherungen über das Objekt 
und seine tatsächlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht 
hat, gelten diese zugunsten des künftigen Erstehers.

  Er kann Rechte daraus unmittelbar gegen den Veräußerer, nicht aber 
gegen das Auktionshaus oder den Auktionator geltend machen. Dies 
gilt auch für etwaige arglistig verschwiegene Mängel.

b) Der Ersteher übernimmt etwaige Dienstbarkeiten gemäß § 9 
GBBerG unabhängig davon, ob sie bereits im Grundbuch eingetragen 
sind oder nicht sowie altrechtliche nicht im Grundbuch eingetragene 
Dienstbarkeiten ohne Anrechnung auf den Kaufpreis.
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c) Auktionshaus und Auktionator haften dem Veräußerer und Erste-
her für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorberei-
tung und Durchführung der Versteigerung. Soweit der Auktionator oder 
das Auktionshaus sich auf Angaben und Unterlagen Dritter stützen, 
stehen sie nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die ob-
jektive Richtigkeit ein. Dies gilt auch für eine etwaige Übermittlung von 
Identifikationsmerkmalen nach §§ 139a ff. AO über sie. Offenbarungs-
pflichtige Tatsachen übermittelt das Auktionshaus lediglich als Bote. 
Deren rechtzeitige Bekanntgabe zur Aufnahme in den Auslobungstext 
obliegt allein dem Veräußerer. Ansprüche und Rechte des Veräuße-
rers und des Erstehers sowie von Bietern und Bietinteressenten we-
gen Pflichtverletzungen des Auktionshauses oder des Auktionators 
– insbesondere wegen der Beratung in Bewertungsfragen oder wegen 
Sachmängeln am Objekt – sind im Übrigen ausgeschlossen. Ausge-
nommen sind Ansprüche wegen Verletzungen des Lebens, des Körpers 
und der Gesundheit, wenn Auktionshaus bzw. Auktionator die Pflicht-
verletzung zu vertreten haben sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen. Einer Pflichtverletzung des 
Auktionshauses bzw. des Auktionators steht die eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

Ein Anspruch auf Teilnahme an der Versteigerung bzw. zur Nutzung der 
dafür bereit gehaltenen Systeme besteht nur im Rahmen der öffent-
lich angebotenen Teilnahmemöglichkeiten, der bestehenden Funktio-
nalitäten und des aktuellen Standes der Technik. Hiernach ist es nicht 
möglich, Computerprogramme (Software) und Telekommunikations- 
und Datenverarbeitungsanlagen (Hardware) vollkommen fehlerfrei zu 
entwickeln und zu betreiben und sämtliche Unwägbarkeiten im Zu-
sammenhang mit dem Medium Internet auszuschließen. Die Teilneh-
mer akzeptieren somit, dass es zu zeitweiligen Störungen kommen 
kann, die durch Unterbrechung der Stromversorgung oder Fehler der 
verwendeten Hard- und Software bedingt sind. Auktionshaus und Auk-
tionator haften nicht für das Zustandekommen von Telekommunika-
tionsverbindungen und das Funktionieren der verwendeten Hard- und 
Software. Der Bieter hat keinerlei Ansprüche gegen Auktionshaus und 
Auktionator, wenn er einen Zuschlag aufgrund von technischen Prob-
lemen nicht erhält, unabhängig davon, wo das Problem liegt. Der Ver-
äußerer hat keinerlei Ansprüche gegen Auktionshaus und Auktionator, 
wenn ein Gebot aufgrund technischer Probleme nicht berücksichtigt 
wird, unabhängig davon, wo das Problem liegt.

d) Auktionshaus und Auktionator haben keinerlei Verkehrssiche-
rungspflichten hinsichtlich der zur Versteigerung kommenden Ob-
jekte. Dies gilt insbesondere auch anlässlich von Besichtigungen. Die 
Verkehrssicherungspflichten obliegen allein und ausschließlich dem 
Veräußerer, der entweder den verkehrssicheren Zustand herstellen 
oder hinreichend deutlich auf etwaige Gefahren hinweisen muss.

  e) Auktionshaus und Auktionator haben keinerlei Verpflichtungen 
hinsichtlich der Einhaltung der Energieeinsparvorschriften. Die Be-
schaffung und rechtzeitige Zurverfügungstellung des Energieauswei-
ses obliegt allein und ausschließlich dem Veräußerer.

  f) Bei Abweichungen zwischen dem Auslobungstext (Anlage 1) für ein 
einzelnes Objekt und diesen allgemeinen Versteigerungsbedingungen 
haben die Auslobungstexte (Anlagen 1) für das einzelne Objekt den 
Vorrang.

8.   a) Die Verpflichtungen zur Zahlung der Grunderwerbsteuer durch den 
Ersteher, zur Abgabe einer Vollmachtsbestätigung in der Form des § 29 
GBO (ggf. nebst formgerechtem Vertretungsnachweis) und zur unver-
züglichen Zahlung aller Kosten bei Gerichten, Behörden und Notar sind 
vertragliche Hauptpflichten. Im Falle der Nichterfüllung stehen dem je-
weiligen Vertragspartner damit die Rechte wegen Nichterfüllung einer 
Hauptleistungspflicht (Schadensersatz statt Leistung §§ 280, 281 BGB 
bzw. Rücktritt § 323 BGB) zu.

b) Veräußerer und Ersteher sind verpflichtet, dem Auktionshaus, dem 
den Kaufvertrag beurkundenden Notar und dem Vertragspartner jede 
Änderung ihrer Anschrift unverzüglich mitzuteilen. Sie sind ferner ver-
pflichtet, dem den Kaufvertrag beurkundenden Notar ihr Identifikati-
onsmerkmal nach §§ 139a ff. AO unverzüglich mitzuteilen.

  c) Jeder Ersteher ist verpflichtet, seine Identität und den wirtschaftlich 
Berechtigten, für den er handelt, gegenüber allen Beteiligten offenzu-
legen und die nach dem Gesetz erforderlichen Nachweise einschließ-
lich Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur und Eintra-
gung im Transparenzregister hierfür zu erbringen. Die Beteiligten sind 
berechtigt, eine Geschäftsverbindung abzulehnen, wenn entsprechen-
de Nachweise nicht zu ihrer Zufriedenheit erbracht werden.

9.  Der Auktionator lässt durch das Auktionshaus im Auftrage des Veräu-
ßerers folgende Feststellungen bezüglich des Objektes treffen:

  a) Eintragungen in Abt. I, II und III des Grundbuches sowie Flächengrö-
ße lt. Eintragung im Bestandsverzeichnis.

  b) Auflagen der zuständigen Kommune oder der zuständigen unteren 
Bauaufsichtsbehörde sowie des jeweils zuständigen Bezirksschorn-
steinfegermeisters, jeweils im eigenem Ermessen des Auktionators, 
es sei denn, dies wurde vom Veräußerer ausdrücklich beauftragt,

  c) Bei vermieteten Objekten: zuletzt festgestellter Soll-Mietzins 
(Kaltmiete).

  Soweit die vorstehend aufgeführten Angaben zu a) bis c) durch den 
Auktionator mitgeteilt werden, übernehmen Auktionator und das 
Auktionshaus keine Haftung für deren Richtigkeit. Soweit das Aukti-
onshaus bis zur Versteigerung die Angaben zu b) von den zuständigen 
Stellen nicht erhalten hat, ist dies vom Auktionator bekanntzugeben. 
Eine Verpflichtung zu weiteren Nachforschungen besteht nicht. Unab-
hängig hiervon ist der Veräußerer verpflichtet, von sich aus auf etwaige 
Auflagen hinzuweisen und haftet er dem Ersteher ggf. unmittelbar für 
eine Verletzung dieser Pflicht. Die Angaben zu den Mieten und den Be-
triebskosten können sich zwischen dem Zeitpunkt der Versteigerung 
und dem Zeitpunkt der wirtschaftlichen Übergabe von Nutzen und 
Lasten ändern, sei es durch zwischenzeitlichen Leerstand oder Neu-
vermietung.

10.  Die Übergabe des Objektes erfolgt – soweit im Einzelfall keine abwei-
chenden Vereinbarungen getroffen werden – an dem Monatsersten, 
der auf die vertragsgemäße Hinterlegung bzw. Zahlung des Barkauf-
preises und das Vorliegen aller für die Wirksamkeit des Kaufvertrages 
erforderlichen Genehmigungen – mit Ausnahme der GVO-Genehmi-
gung – und Zustimmungen folgt. Hat der Ersteher den Kaufpreis oder 
Teile hiervon per Scheck gezahlt, so erfolgt die Übergabe unbeschadet 
der Vereinbarung im Auslobungstext und unbeschadet der vereinbar-
ten Fälligkeit außerdem erst, nachdem die Gutschrift unwiderruflich ist.

  Der Veräußerer ist verpflichtet, sämtliche laufenden öffentlichen und 
privaten Lasten des Grundstückes bis zum Übergabestichtag und 
alle Kosten für die am Tage der Versteigerung vorhandenen Erschlie-
ßungsanlagen wie Straße, Kanalisation usw. zu tragen. Etwaige am 
Übergabestichtag noch nicht abgerechnete oder rückständige Lasten 
oder Erschließungskosten, die sich auf Erschließungsmaßnahmen bis 
zum Tage der Auktion beziehen, sind vom Veräußerer zu tragen. Er-
schließungskosten für Maßnahmen, die nach dem Tage der Auktion 
durchgeführt werden, trägt der Ersteher. Soweit der Veräußerer schon 
Leistungen für Zeiträume erbracht hat, die nach dem Übergabestichtag 
liegen, ist der Ersteher zur Erstattung verpflichtet. Der Wert etwaiger 
am Übergabestichtag vorhandener Vorräte an Heizöl oder sonstigem 
Brennstoff ist von dem Ersteher an den Veräußerer zu erstatten.
Mit der Übergabe übernimmt der Ersteher auch alle zivil- und öffent-
lich-rechtlichen Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich des Objektes 
und stellt den Veräußerer von ihrer Erfüllung frei.



11.  Der Kaufpreis ist durch Überweisung auf ein Notaranderkonto des den 
Kaufvertrag beurkundenden Notars zu hinterlegen, und zwar – soweit 
nichts anderes vereinbart ist – innerhalb eines Monats ab dem Tag der 
Beurkundung des Kaufvertrages.

  Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt, wenn die ranggerechte Eintra-
gung der Vormerkung - ohne ihr vorgehende und nicht übernommene 
Eintragungen, deren Löschung nicht erfolgt ist - zugunsten des Erste-
hers und – soweit Belastungsvollmachten erteilt sind – die Eintragung 
etwa erforderlicher Finanzierungsgrundpfandrechte erfolgt sind und 
die für den Vollzug erforderlichen behördlichen und sonstigen Geneh-
migungen, Zustimmungen und Nachweise (mit Ausnahme der steuer-
lichen Unbedenklichkeitsbescheinigung sowie etwaiger Vollmachts-
bestätigungen und Vertretungsnachweise des Erstehers) sowie die 
Negativzeugnisse für etwaige gesetzliche Vorkaufsrechte vorliegen. 
Bei Teilflächen müssen auch die Katasterunterlagen über die Bildung 
des Kaufgrundstückes beim Notar vorliegen und die Auflassung beur-
kundet sein. Im Falle der Nr. 16 Satz 2-5 müssen dem Notar schriftliche 
Erklärungen von Veräußerer und Ersteher über die Aufteilung/Herab-
setzung des Kaufpreises vorliegen, außerdem muss die Rücktrittsfrist 
für den Ersteher abgelaufen sein, ohne dass dem Notar ein Rücktritt 
vom Kaufvertrag insgesamt mitgeteilt wurde. Die vertragsgemäße Ei-
gentumsumschreibung genügt auch für die Auszahlung des Kaufprei-
ses.

  Falls Belastungen im Grundbuch zu löschen sind, darf der Notar aus 
dem hinterlegten Kaufpreis die zur Löschung und Ablösung erforder-
lichen Beträge einschließlich der hierfür entstehenden Gerichts- und 
Notarkosten entnehmen.

  Die Bankgebühren des Notaranderkontos einschließlich etwaiger 
Negativzinsen sind vom Veräußerer zu tragen, dem auch die Hinterle-
gungszinsen zustehen, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes ver-
einbart ist.

12.  a) Jeder Ersteher (und sonstiger Mithaftender) ist verpflichtet, sofort 
zu Protokoll des amtierenden Notars die Verpflichtung zur Zahlung 
des Kaufpreises und des Aufgeldes (Courtage) zu bestätigen und sich 
der sofortigen Zwangsvollstreckung wegen des Kaufpreises gegen-
über dem Veräußerer und wegen des Aufgeldes (Courtage) gegenüber 
dem Auktionshaus (jeweils nebst Verzugszinsen) zu unterwerfen und 
den amtierenden Notar unwiderruflich anzuweisen, dem Veräußerer 
bzw. Auktionshaus eine vollstreckbare Ausfertigung zu erteilen. Sofern 
ein Ersteher (oder sonstiger Mithaftender) nicht anwesend ist, hat er 
diese Erklärung unverzüglich vor einem Notar nachzuholen. Im Falle 
des Zahlungsverzuges sind auf Kaufpreis und Aufgeld (Courtage) Ver-
zugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten bzw. – wenn kein Beteiligter 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist – 9 Prozentpunkten jährlich über 
dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen, soweit nicht von dem Gläubi-
ger ein höherer Verzugsschaden nachgewiesen wird.

b) Veräußerer und Ersteher bevollmächtigen mit Anerkennung dieser 
Versteigerungsbedingungen das Auktionshaus, etwaige Fristsetzun-
gen nach §§ 280, 281, 323 BGB entgegenzunehmen. Bei Fristsetzungen, 
die unter Verwendung dieser Vollmacht ausgesprochen werden, muss 
die Nachfrist mindestens 3 Wochen betragen. Das Auktionshaus soll 
eine bei ihm eingehende Fristsetzung an die letzte ihm von dem Adres-
saten mitgeteilte Anschrift weiterleiten.

13.  Falls Objekte zur Versteigerung gelangen, bei denen der Auktionator 
selbst als Miteigentümer beteiligt oder Gesellschafter des Eigentü-
mers ist, hat er dies bei Beginn der Versteigerung bekanntzugeben.

14.  Der Veräußerer trägt Kosten gemäß Nr. 11 und die Kosten für die Lö-
schung nicht übernommener Belastungen im Grundbuch, etwaige 
zusätzliche Verwahrungsgebühren, die durch Auszahlung des Kauf-
preises in Teilbeträgen oder nur aufgrund der Löschung von Belastun-

gen entstehen sowie die Treuhandgebühren für die Treuhandaufträge 
seiner Gläubiger und die Kosten für seine Vollmachtsbestätigung(en) 
bzw. Genehmigung(en) und ggf. Vertretungsnachweise einschließlich 
der Entwürfe.

Der Ersteher trägt folgende Kosten:

  a) das anteilige vom Ersteher zu tragende Aufgeld (Courtage) des 
Auktionshauses. Diese beträgt bei einem Kaufpreis bis € 19.999,00 
17,85 v. H., bei einem Kaufpreis von € 20.000,00 bis € 49.999,00 11,9 v. 
H., bei einem Kaufpreis von € 50.000,00 bis € 99.999,00 9,52 v. H. und 
bei einem Kaufpreis ab € 100.000,00 7,14 v. H., jeweils einschließlich ge-
setzlicher Umsatzsteuer. Das Aufgeld (Courtage) ist verdient, fällig und 
zahlbar mit Beurkundung des Kaufvertrages, unabhängig von der wei-
teren Abwicklung. Eine Rückforderung ist ausgeschlossen, es sei denn, 
eine für die Wirksamkeit des Vertrages erforderliche Genehmigung 
wird endgültig versagt.

b) Gebühren und Auslagen für die Beurkundung des Kaufvertrages, 
der Auflassung und der gesamten Abwicklung (insbesondere alle 
Vollzugs- und Betreuungsgebühren, Gebühren und Auslagen für alle 
Abschriften für alle Beteiligten und Grundbucheinsichten und -auszü-
ge) einschließlich seiner Genehmigung(en) bzw. Vollmachtsbestäti-
gung(en) und ggf. Vertretungsnachweise sowie für Entwürfe und Hin-
terlegung (Verwahrungsgebühr) (soweit diese nicht gemäß Ziffer 14), 
Satz 1 vom Veräußerer zu tragen sind).

c) Kosten aller grundbuchlichen Eintragungen und der Löschung der 
Vormerkung, für Grundbuchauszüge, Gebühren der Behörden für Ge-
nehmigungen und Negativzeugnisse, Grunderwerbsteuer und Kosten 
etwa erforderlicher Zustimmungen.

15.  Das Entgelt für den Veräußerer beträgt: siehe individuelle Vereinba-
rung.

16.  Es wird darauf hingewiesen, dass die Umschreibung des Eigentums im 
Grundbuch von der Vorlage des Zeugnisses über das Nichtbestehen 
oder die Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes gemäß § 28 BauGB, 
etwaigen weiteren landesrechtlichen Bestimmungen, der steuerli-
chen Unbedenklichkeitsbescheinigung, bei landwirtschaftlichen und 
forstwirtschaftlichen Flächen von der Genehmigung nach dem Grund-
stücksverkehrsgesetz und bei dem Erwerb von Teilflächen vom Vorlie-
gen der Katasterunterlagen und – soweit erforderlich – der Teilungs-
genehmigung abhängig ist sowie bei Grundstücken im Beitrittsgebiet 
– soweit erforderlich – von der Genehmigung nach der GVO.

  Soweit ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird, ist der Veräuße-
rer zum Rücktritt von dem Vertrag gegenüber dem Ersteher berechtigt. 
Wird ein Vorkaufsrecht nur für einen Teil des Kaufgegenstandes aus-
geübt, ist der Veräußerer berechtigt, vom Kaufvertrag insgesamt oder 
hinsichtlich des betroffenen Teils zurückzutreten. Tritt der Veräußerer 
nur hinsichtlich des betroffenen Teils zurück, ist der Ersteher berech-
tigt, vom verbleibenden Kaufvertrag insgesamt zurückzutreten. Dieses 
Rücktrittsrecht des Erstehers erlischt vier Wochen nach Zugang der 
Rücktrittserklärung des Veräußerers.

Der Vollzug des Kaufvertrages und die Einholung und Prüfung der hier-
für erforderlichen Zeugnisse und Genehmigungen und ggf. Löschungs-
unterlagen von den ihm mitgeteilten Gläubigern erfolgt durch den 
beurkundenden Notar, der berechtigt ist, Anträge auch getrennt und 
einzeln zu stellen und zurück zu nehmen. Dieser Notar soll Abschrif-
ten des Kaufvertrages an die Berechtigten in Betracht kommender 
Vorkaufsrechte übersenden bzw. zustellen und Negativzeugnisse im 
Namen und auf Kosten des Erstehers anfordern. Er überwacht auch 
die Auszahlungs- und Umschreibungsreife und bei Erteilung einer 
Belastungsvollmacht deren Ausübung. Er soll Ausfertigungen und 
beglaubigte Abschriften der Auflassungsurkunde mit der Auflassung 
erst aushändigen bzw. dem Grundbuchamt vorlegen, nachdem der 
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Kaufpreis vertragsgemäß hinterlegt ist bzw. im Fall der Nr. 17 b) Satz 5. Er 
soll erforderliche Vollmachtsbestätigungen sowie Genehmigungen von 
Veräußerern und Erstehern anfordern und prüfen. Er ist ermächtigt, Grund-
buchauszüge im Namen und auf Kosten der Parteien anzufordern. Er ist 
zur Entgegennahme von Genehmigungen aller Art und ggf. deren Mittei-
lung an andere Vertragsparteien sowie zur Entgegennahme einer solchen 
Mitteilung für die jeweils andere Vertragspartei ermächtigt. Er ist nicht 
ermächtigt sonstige Bescheide und Ausübungserklärungen für Vorkaufs-
rechte entgegenzunehmen und weiterzuleiten, auch nicht als Bote. Mit der 
Anerkennung dieser Bedingungen wird der Auftrag zu den vorstehend auf-
geführten Tätigkeiten erteilt.

17.  Für die Beurkundung und Abwicklung des Vertrages bzw. Zuschlages 
gelten – soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist – folgende 
Regelungen:

a) Die notarielle Beurkundung erfolgt regelmäßig in der Weise, dass 
Meistgebot und Zuschlag beurkundet werden und mit der Beurkun-
dung nach § 156 BGB ein Kaufvertrag zustande kommt. Alternativ kann 
nach Entscheidung des Auktionators und wenn § 17 Abs. 2a BeurkG 
dem nicht entgegensteht auch im Anschluss an die Versteigerung ein 
Kaufvertrag unter Abbedingung von § 156 BGB und unter Aufhebung 
der Wirkungen des erteilten Zuschlages beurkundet werden. Entfernt 
sich ein Ersteher nach Erteilung des Zuschlages, beurkundet der bei der 
Versteigerung anwesende Notar den Kaufvertrag nach § 15 Satz 2 Be-
urkG; in diesem Fall bleibt es dabei, dass der Vertrag mit dem Zuschlag 
nach § 156 BGB und der Beurkundung zustande kommt. Wenn keine 
Beurkundung nach Satz 1 bis 3 erfolgt, soll der Zuschlag als einseitige 
Erklärung des Auktionators beurkundet werden.

  b) Der Antrag auf Eintragung einer Eigentumsübertragungsvormer-
kung und die Auflassung sind durch den Notar zu beurkunden bzw. be-
glaubigen und dem Grundbuchamt vorzulegen, wenn der Kaufpreis bei 
dem beurkundenden Notar hinterlegt ist und keine Auflagen bestehen, 
die über die Auszahlungsvoraussetzungen gemäß Ziffer 11) hinausge-
hen und deren Erfüllung nicht gewährleistet ist. Dabei gilt die Auflage 
zur Eintragung eines Grundpfandrechtes nur dann als vertragsgemäß, 
wenn und soweit der Veräußerer eine Belastungsvollmacht erteilt und 
der Ersteher die für die Eintragung des Grundpfandrechtes erforderli-
chen Erklärungen – ggf. unter Einhaltung der besonderen Bestimmun-
gen in der Belastungsvollmacht – zu Protokoll des den Kaufvertrag 
beurkundenden Notars abgegeben hat, sowie wenn alle etwa für die 
Eintragung erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Bei Teilflächen 
soll abweichend hiervon die Auflassung erst beurkundet werden, nach-
dem zusätzlich auch die Katasterunterlagen vorliegen. Außerdem sol-
len die Auflassung und die Bewilligung der Vormerkung im Regelfall 
erst beurkundet bzw. beglaubigt werden, wenn die Notarkosten be-
zahlt sind. Wird ein Kaufpreis direkt an einen Veräußerer überwiesen, 
tritt die schriftliche Bestätigung des Veräußerers über den Eingang des 
Kaufpreises nebst Nachweis in Textform über die erfolgte Überwei-
sung an die Stelle der Hinterlegung. In diesem Fall kann von der Be-
antragung der Vormerkung abgesehen werden, wenn der Ersteher dies 
schriftlich verlangt.

  c) Auch ohne Hinterlegung kann die Eintragung einer Vormerkung 
bewilligt werden, wenn der Auktionator dies so entscheidet. Dabei soll 
als auflösende Bedingung der Vormerkung vorgesehen werden, dass 
die Vormerkung erlischt, wenn der Notar, der die Bewilligung beurkun-
det oder beglaubigt hat, die Löschung mit Eigenurkunde beantragt. 
Dieser Notar soll den Löschungsantrag stellen, wenn der Kaufpreis 
nicht hinterlegt wurde, der Veräußerer zumindest in Textform erklärt, 
dass er deshalb eine Nachfrist gesetzt hat und nach deren ergebnis-
losen Verstreichen vom Vertrag zurückgetreten (§ 323 BGB) ist oder 
Schadensersatz statt der Leistung (§§ 280, 281 BGB) verlangt hat, der 
Notar eine Kopie dieser Mitteilung an die letzte ihm von dem Ersteher 

mitgeteilte Anschrift übersandt hat und seit Absendung zwei Wochen 
verstrichen sind, ohne dass der Ersteher zumindest in Textform gegen-
über dem Notar der Löschung widersprochen hat. Erfolgt ein Wider-
spruch, ist dieser vom Notar vorläufig zu beachten. Der Ersteher muss 
dann jedoch binnen zwei Wochen seit Zugang des Widerspruches beim 
Notar eine gerichtliche Entscheidung gegen den Veräußerer vorlegen, 
in der die Löschung der Vormerkung untersagt wird. Geschieht dies 
nicht, wird der Widerspruch des Erstehers mit Ablauf dieser Zwei-Wo-
chen-Frist unbeachtlich und soll der Notar die Löschung auf jeden Fall 
beantragen. 

d) Der Antrag auf Eigentumsumschreibung soll gestellt werden, 
wenn der Kaufpreis vertragsgemäß hinterlegt ist bzw. der Veräußerer 
den Erhalt des Kaufpreises schriftlich bestätigt und die Überweisung 
zumindest in Textform nachgewiesen hat, die erforderlichen Unterla-
gen vorliegen und – im Regelfall – die Notarkosten bezahlt sind.

18.  Gerichtsstand: Amtsgericht Charlottenburg bzw. Landgericht Berlin, 
sofern das Gesetz keinen anderen Gerichtsstand zwingend vorschreibt.

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG
Hinweis nach § 36 VSBG: Wir sind weder bereit noch dazu verpflichtet, an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzu-
nehmen.

Gem. Art. 13 DSGVO sind wir verpflichtet Sie über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu Informieren. Über den CR-Code  kommen Sie direkt 
auf unsere Datenschutzerklärung.
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https://www.dga-ag.de/datenschutz.html
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